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Vorwort 

Die Problematik der Sanierung von Bodenkontaminationen hat nichts von 
ihrer Aktualität verloren, seit ich im Herbst 1990 mit den Vorarbeiten für diese 
Untersuchung begann. Inzwischen sind die Bestrebungen, zu einer bundes-
einheitlichen Kodifikation des Bodenschutzrechts zu gelangen, weit fortge-
schritten. Die Regelungen des Referentenentwurfs für ein Bundes-Boden-
schutzgesetz waren Thema des 60. Deutschen Juristentages in Münster 1994. 
Sie spiegeln den bisherigen Stand der Altlastendiskussion. 

Diese hat freilich immer noch ein frappierendes Defizit zu verzeichnen: Die 
ungenügende Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen öffentlich-
rechtlicher Sanierungsverantwortlichkeit und privatrechtlicher Haftung für 
Schäden arn Grundeigentum. Dabei ist leicht einsehbar, daß auf der einen Seite 
Haftungsprivilegierungen, wie sie etwa das deliktsrechtliche Schuldprinzip 
oder die Beweislastregeln des Umwelthaftungsgesetzes enthalten, entwertet 
werden, wenn der Verursacher dennoch nach öffentlichem Recht zur Scha-
densbeseitigung (und Sanierung ist im Kern nichts anderes) herangezogen 
werden könnte, und daß auf der anderen Seite eine "Überkornpensation" ein-
tritt, wenn der geschädigte Grundstückseigentümer durch eine Reduktion der 
Zustandshaftung von der öffentlich-rechtlichen Haftung freigestellt würde, 
obwohl er nach privatrechtliehen Regeln einen Anspruch auf Kompensation 
gegenüber dem Verursacher besitzt. Aus dem 'Dreiecksverhältnis' zwischen 
Verursachern, privaten Geschädigten und Allgerneinheit erwächst daher die 
Notwendigkeit, die Haftungsregeln des Privatrechts und des öffentlichen 
Rechts aufeinander abzustimmen und sinnvoll miteinander in Beziehung zu 
setzen. 

Bei der Bewältigung dieser Aufgabe ist vorn geltenden Recht auszugehen, 
denn nur auf der Basis einer Analyse des geltenden Rechts kann der rechts-
politische Reformbedarf ermittelt und der verfassungsrechtliche Rahmen für 
die präsumtive Neuregelung ausgelotet werden. Dabei muß zur Kenntnis ge-
nommen werden, daß das positive Recht das Verursacherprinzip nur einge-
schränkt verwirklicht und seinen Anwendungsbereich im Privatrecht z.B. 
durch Verjährungsfristen und das Schuldprinzip begrenzt. Ziel dieser Unter-
suchung war daher zunächst eine nüchterne Bestandsaufnahme des geltenden 
Rechts und seiner Reaktion auf das Phänomen der Altlasten als einem "über-
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seheneo Risiko" (Schmidt-Salzer), nicht der Versuch, es - unter Antizipation 
moderner rechtspolitischer Zielvorstellungen i.S.e. möglichst weitgehenden 
Umsetzung des Verursacherprinzips - umzuinterpretieren.1 

Die in der bisherigen Diskussion zu Tage tretenden Auffassungsunterschiede 
zur Ausgestaltung der öffentlich-rechtlichen Einstandspflicht im Vergleich 
zum geltenden privaten Haftungsrecht (z.B. hinsichtlich der Verjährung, der 
Auswirkung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen oder der Beweislastvertei-
lung) werfen zudem die Frage auf, inwieweit derartig divergierende Bewertun-
gen in einer Rechtsordnung, die sich selbst als Einheit versteht, mit sachlichen 
Gründen gerechtfertigt werden können beziehungsweise inwieweit sie lediglich 
auf einer größeren Beharrungskraft fiskalischer Belange im rechtspolitischen 
Raum beruhen, denen gegenüber sich die ökonomischen Interessen der poten-
tiellen Verursacher an einer Haftungsbegrenzung weniger stark durchsetzen 
können als im Verhältnis zum Schadensersatzinteresse privater Geschädigter. 

Die vorgelegte Untersuchung berücksichtigt den Diskussionsstand bis zum 
Herbst 1994. Die danach erschienen Aufsätze von Rid/Froeschle zur Gesetzge-
bungskompetenz fiir das geplante Bundes-Bodenschutzgesetz2 sowie von Her-
bert zum Ausgleich zwischen mehreren Sanierungsverantwortlichen3 und die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur Beweislastverteilung bei der Öl-
kontamination eines vermieteten Grundstücks4 konnten nicht mehr verarbeitet 
werden. Auf sie wird an dieser Stelle hingewiesen. 

Bei der Erarbeitung dieser Dissertation bin ich vielfältig unterstützt worden. 
Mein Dank gilt zunächst Prof. Kunig fiir die freundliche Betreuung während 
des gesamten Promotionsverfahrens sowie fiir seine Unterstützung bei der 
Erstellung und Veröffentlichung der Arbeit. Herrn Prof. Peine danke ich fiir 
die Erstattung des Zweitgutachtens. Herrn Prof. Gerlach habe ich fiir seine 
Bereitschaft zur Übernahme des Drittgutachtenstrotz der Belastung als Präsi-
dent der Freien Universität Berlin zu danken. Herrn Prof. Kloepfer danke ich, 
daß er die Dissertation ungeachtet der an seinen Auffassungen geübten Kritik 
in die von ihm herausgegebene Schriftenreihe fiir Umweltrecht aufgenommen 
hat. Ohne ein Promotionsstipendium des Landes Berlin hätte ich nicht die 
Möglichkeit gehabt, die Untersuchung in diesem Umfang zu entwerfen. 

1 Vgl. hierzu etwa die Überlegungen von Gerlacl1, Privatrecht und Umweltschutz im System des 
Umweltschutzes, S. 208ff., der einen Schadensausgleich nach §§ I 004, 426 8GB erwogen hatte. 

2 Rid, Urban/Froeschle, Frank, Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir ein Bundesbodenschutz-
gesetz, UPR 1994, S. 32lff. 

3 Herbert, Alexander, Der Ausgleich zwischen mehreren Sanierungsverantwortlichen nach dem 
Abfallrecht der Länder Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz, NVwZ 1994, S. 1061 

4 BGH, Urteil v. 27.4.1994, UPR 1994, S. 338f 
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Bei der Bewältigung aller technischen Probleme, die mit der Erstellung der 
Arbeit verbunden waren, haben mir meine Freunde Claus-Peter Lüking und 
Martina Husemann-Lüking in ihrer selbstlosen Weise geholfen, Druckvorlagen 
und Layout sind allein Martina zu danken. Dieter Schütte hat sich der Mühe 
unterzogen, den ersten Entwurf kritisch zu prüfen. Meine Schwester Barbara 
Wlodarczyk hat die abschließende Korrektur gelesen. Meinen Eltern gebührt 
mein besonderer Dank für die stete Ermutigung und ihr in mich gesetztes Ver-
trauen. Vor allem aber gilt mein Dank Andrea. Ohne ihre unermüdliche 
Geduld und ihre Unterstützung wäre diese Arbeit nicht entstanden. 

Lüneburg, im Januar 1995 Ronald Schutz 
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Einleitung 

Boden ist unvennehrbar. 1 Das allein belegt die Notwendigkeit 'restitutiven' 
Bodenschutzes, d.h. der Wiederherstellung und Wiedernutzbannachung in der 
Vergangenheit geschädigter Böden.2 Seit die Möglichkeiten, Freiflächen fiir 
Gewerbe- und Wohnzwecke in Anspruch zu nehmen, insbesondere in Bal-
lungsräumen stark zurückgehen, hat das sog. "Flächenrecycling", d.h. die er-
neute Nutzung ehemaliger Gewerbe- und Deponieflächen, große Bedeutung 
erlangt. In vielen Fällen stehen fur die innerstädtische Entwicklung praktisch 
keine anderen Flächen mehr zur Verfiigung, weil eine Expansion an den Rän-
dern mit dem umweltpolitischen Ziel, den Flächenverbrauch einzudämmen, 
nicht zu vereinbaren ist.3 'Sanierung'4 - beziehungsweise der hier gleichbedeu-
tend verwendete Begriff 'Restitution'5 - bedeutet allerdings einen Euphemis-
mus angesichts des häufig irreversiblen Charakters der Schädigung und der 
bescheidenen Ergebnisse, die sich selbst mit aufwendigen Sanierungsmaß-
nahmen erreichen lassen. Denn eine Wiederherstellung der ursprünglichen 
Bodenqualität und -funktion ist nach dem gegenwärtigen Stand der Sanie-
rungstechniken häufig kaum zu verwirklichen. 

Die Flächensanierung ist vor allem ein Kostenproblem. In der rechts-
politischen Diskussion um die Verteilung der Sanierungslasten6 dominiert der 
Gegensatz zwischen Verursacherprinzip und Gemeinlastprinzip. Das täuscht 
darüber hinweg, daß die Sanierung in der Praxis vielfach zu Lasten geschä-
digter Grundeigentümer erfolgt. Das Geschädigtenprinzip als dritter Lasten-
tragungsgrundsatz fuhrt jedoch bisher ein Schattendasein in der umweltrecht-
lichen Diskussion. Allein Kloepfer erwähnt es. 7 

1 Das gilt allerdings auch filr Luft und Wasser, wie die globalen Problerne des Treibhauseffekts 
und der Meeresverschrnutzung zeigen, und ist keine Besonderheit des Umweltmediums Boden. 

2 Im Rahmen dieser Untersuchung sollen daneben auch Maßnahmen, die lediglich der Sicherung 
geschädigter Grundstücke dienen, unter die Begriffe Sanierung beziehungsweise Restitution gefaßt 
werden. 

3 Vgl. Peine, JZ 1987, S. 322, 323f 
4 Sanierung (von dem lateinischen ·sanus') ; gesundmachen, heilen, retten, wieder leistungsfähig 

machen 
s Restitution (lat.) ; eine Wiedergutmachung von erlittenen Nachteilen durch Wiederherstellung 

des ursprünglichen oder eines möglichst gleichwertigen Zustandes 
6 'Lasten' soll im folgenden die finanziellen Kosten von Bodensanierungsmaßnahmen bezeichnen, 

die aufgrund öffentlich-rechtlicher Ermächtigungen gegenüber Privaten angeordnet werden können. 
7 Kloepfer, Umweltrecht, § 3 Rn. 42f., 51;§ 4 Rn. 331; § 14 Rn. 6 

2 Schulz 
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Die hier vorgelegte Arbeit untersucht arn Beispiel der auf industrieller Tätig-
keit beruhenden Bodenschäden, d.h. der sog. Altlasten aus Abfallablagerungen 
und dem Umgang mit bodengefährdenden Stoffen sowie den durch Immis-
sionen hervorgerufenen Bodenkontaminationen, zu wessen Lasten das geltende 
Recht 'restitutiven Bodenschutz' verwirklicht. Ausgeklammert bleiben dabei 
Summations- und Distanzschäden, die sich individueller Zurechnung entzie-
hen. Die Lastenzuordnung ist hier mit dem privatrechtliehen Haftungs-
instrumentarium ebensowenig wie mit dem des repressiven Ordnungsrechts zu 
bewältigen. 

Bodenschutzrecht wird - wie das Umweltrecht überhaupt - rechtlich zur 
Querschnittsmaterie. Bodenschutzrelevante Normen finden sich heute sowohl 
im Privatrecht wie im öffentlichen Recht. Das Recht des Bodenschutzes ist seit 
alters her auf die Rechtsprobleme der landwirtschaftlichen Bodennutzung in 
einer vorwiegend agrarisch strukturierten Gesellschaft ausgerichtet. Ihm ist die 
Vorstellung immanent, daß der vernunftbegabte Mensch ('homo sapiens') in 
der Erkenntnis seiner Verantwortung vor künftigen Generationen handeln und 
den Boden als Grundlage seines Überlebens in der Natur bewahren werde. Wie 
Storm hervorhebt, ist das Bodenrecht der Vergangenheit von der Idee getragen, 
daß detjenige, dem der Boden gehört und der ihn nutzt, ihn auch (fiir seine 
Nachkommen) schützt, pflegt und erhält. 8 Aus dieser Sicht erscheint der Boden 
allenfalls gegenüber Einwirkungen durch Fremde schutzbedürftig, so daß der 
Bodenschutz dem Grundeigentümer beziehungsweise -besitzer überantwortet 
werden kann. Diese vermutete Identität zwischen öffentlichem Objektschutz-
interesse und subjektivem privatem Nutzungsinteresse spiegelt sich in der 
traditionellen Zuordnung des Bodenschutzrechts zum Privatrecht - Boden-
schutz verwirklicht sich als 'Schutz des privaten Grundeigentums'. 

Der Boden galt in der Vergangenheit als unzerstörbares Gut.9 Das findet im 
privaten Bodenschutzrecht Ausdruck, das bis heute vornehmlich detaillierte 
Regelungen über den Entzug von Nutzungen, den Ersatz von Verwendungen 
und die Erhaltung des landwirtschaftlichen Immobiliarsachverbandes aus Zu-
behör, Erzeugnissen und sonstigen Bestandteilen enthält. Zu beachten ist je-
doch, daß die Substanzbeeinträchtigung - wie bei allen Eigentumsrechten -
vorn Regelungsgehalt des privaten Bodenschutzes urnfaßt wird. 

Die Problerne der Bodenzerstörung durch Altlasten, Immissionen, Über-
düngung u.a. 10 zeigen, daß das Modell der privatrechtliehen Selbstorganisation 
des Bodenschutzes vor den veränderten Anforderungen einer industriellen und 
technischen Nutzung versagt. Das beiOrdert die Tendenz, den Bodenschutz zur 

8 V gl. Stonn, HdUR, Stichwort: Bodenschutzrecht I 1 
9 Stonn, HdUR, Stichwort: Bodenschutzrecht I 1 
10 Eingehend zum Gefl!hrdungsprofil Peine, UTR 3, S. 20 I, 206ff. 
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staatlichen Aufgabe zu machen und in das öffentliche Recht zu übertragen. 11 

Sie findet ihren Niederschlag in der Vielzahl bereits in Kraft getretener und 
noch geplanter Regelungen,12 aber auch in der Anwendung bestehender öffent-
lich-rechtlicher Regelungssysteme wie des allgerneinen Polizei- und Ordnungs-
rechts auf Bodenschäden. Damit vollzieht sich im Bodenschutzrecht ein tief-
greifender Wandel, der einen Konflikt des tradierten, aber durchaus modernen, 
bodenschutzrelevanten Privatrechts mit dem sich entwickelnden System des 
öffentlichen Bodenschutzrechts zur Folge hat. 

Von der Fachöffentlichkeit im Privatrecht noch weitgehend unbemerkt, ent-
wickelt sich im Bereich des öffentlichen Bodensanierungsrechts - unter dem 
Einfluß des Verursacherprinzips - die Herausbildung eines konkurrierenden 
Haftungsrechts fiir umweltrelevante Bodenschäden. Das sich daraus ergebende 
Problern von Abhängigkeiten und Kollisionen beider Teilrechtsordnungen bei 
der Verteilung der Sanierungslasten13 kann bisher nur ansatzweise als gelöst 
gelten. 

Die hier vorgelegte Untersuchung leitet die Problernlösung aus der ver-
fassungsrechtlich - durch die Grundsätze der Privatautonomie und der Dritt-
wirkung - vorgegebenen Maßgeblichkeil des Privatrechts ab, das im Bereich 
vertraglicher, aber auch außervertraglicher Regelungen zwischen Privaten die 
Lastenverteilung des öffentlichen Bodensanierungsrechts verdrängt. Die lasten-
verteilende Kompetenz des Ordnungsrechts wird damit im Ergebnis auf die 
Entscheidung über die 'Privatisierung' beziehungsweise ' Sozialisierung· der 
Sanierungslasten, d.h. die Lastenverteilung im Verhältnis zwischen öffentli-
chen Händen und Privaten (vertikaler Bereich) beschränkt. Die 'Individualisie-
rung' des Lastentragungspflichtigen (horizontaler Bereich) bleibt dem Privat-
recht überlassen. Die vorhandene Überschneidung von repressivem Ordnungs-
recht und Privatrecht auf Rechtsfolgeebene macht darüberhinaus zugleich eine 
privatrechtsorientierte Harrnonisierung beider Teilrechtsordnungen erforder-
lich. 

11 Vgl. allgemein zur Tendenz der zunehmenden "Publifizierung" des Rechts; Schmidt, Die Unter-
scheidung von privatem und öffentlichem Recht, S. lff. 

12 Der Bundesgesetzgeber arbeitet an einem Bundes-Bodenschutzgesetz, das auch die Beseitigung 
von Altlasten regeln soll (Referentenentwurf eines Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Boden-
einwirkungen und zur Sanierung von Altlasten - Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - in der mit 
den Ressorts abgestimmten Fassung vom 7.2.1994), mit der amtlichen Begründung abgedruckt in DIT 
1994, Band 1, Gutachten B. Der zurückgestellte Kabinettsentwurf soll in der neuen Legislaturperiode 
in den Bundestag eingebracht werden. Die Regelungen des vorgelegten Entwurfs werden im Rahmen 
der Arbeit berücksichtigt. 

13 Gerlach konstatiert" ... besondere Koordinierungsprobleme, die gegenwärtig vor allem das Ver-
hältnis von Privatrecht und öffentlichem Recht belasten" (S. 21); nach Marburger " ... liegt (die Vermu-
tung) ... einer unzureichenden Abstimmung von öffentlichem Recht und Zivilrecht" nahe (UTR 3, 
S. 171); vgl. auch Selmer, S. 1f.. 
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